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13. Gebiet Innere Medizin  
 
Definition: 
 

Das Gebiet Innere Medizin umfasst die Vorbeugung, 
(Früh-) Erkennung, konservative und interventionelle 
Behandlung sowie Rehabilitation und Nachsorge der 
Gesundheitsstörungen und Erkrankungen der 
Atmungsorgane, des Herzens und Kreislaufs, der 
Verdauungsorgane, der Nieren und ableitenden 
Harnwege, des Blutes und der blutbildenden Organe, 
des Gefäßsystems, des Stoffwechsels und der inneren 
Sekretion, des Immunsystems, des Stütz- und 
Bindegewebes, der Infektionskrankheiten und 
Vergiftungen sowie der soliden Tumore und der 
hämatologischen Neoplasien. Das Gebiet umfasst auch 
die Gesundheitsförderung und die Betreuung unter 
Berücksichtigung der somatischen, psychischen und 
sozialen Wechselwirkungen und die interdisziplinäre 
Koordination der an der gesundheitlichen Betreuung 
beteiligten Personen und Institutionen.  
 

Weiterbildungsziel: 
 

Ziel der Weiterbildung im Gebiet Innere Medizin ist die 
Erlangung von Facharztkompetenzen, 13.1 und/oder 
13.2 nach Ableistung der vorgeschriebenen 
Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte. 
 

Inhalte der Basisweiterbildung für die im Gebiet 
enthaltenen Facharztkompetenzen 13.1 und 13.2: 

 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten 
in 

 

- der Gesundheitsberatung, der Früherkennung von 
Gesundheitsstörungen einschließlich Gewalt- und 
Suchtprävention, der Prävention einschließlich 
Impfungen, der Einleitung und Durchführung 
rehabilitativer Maßnahmen sowie der Nachsorge 

- der Erkennung und Behandlung von 
nichtinfektiösen, infektiösen, toxischen und 
neoplastischen sowie von allergischen, 
immunologischen, metabolischen, 
ernährungsabhängigen und degenerativen 
Erkrankungen auch unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten dieser Erkrankungen im höheren 
Lebensalter 

- den Grundlagen der gebietsbezogenen 
Tumortherapie 

- der Betreuung palliativmedizinisch zu versorgender 
Patienten 

- der Indikationsstellung, sachgerechten 
Probengewinnung und -behandlung für 
Laboruntersuchungen und Einordnung der 
Ergebnisse in das jeweilige Krankheitsbild 

- geriatrischen Syndromen und Krankheitsfolgen im 
Alter einschließlich der Pharmakotherapie im Alter 

- psychogenen Symptomen, somatopsychischen 
Reaktionen und psychosozialen Zusammenhängen 
einschließlich der Krisenintervention sowie der 
Grundzüge der Beratung und Führung 
Suchtkranker 

- Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen 
- ernährungsbedingten Gesundheitsstörungen 

einschließlich diätetischer Behandlung sowie 
Beratung und Schulung 

- Durchführung und Dokumentation von 
Diabetikerbehandlungen 

- den Grundlagen hereditärer Krankheitsbilder 
einschließlich der Indikationsstellung für eine 
humangenetische Beratung 

- der Indikationsstellung und Überwachung 
physikalischer Therapiemaßnahmen 

- der gebietsbezogenen Arzneimitteltherapie 
- der Erkennung und Behandlung akuter Notfälle 

einschließlich lebensrettender Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen und 
Wiederbelebung 

- der Bewertung der Leistungsfähigkeit und 
Belastbarkeit, der Arbeitsfähigkeit, der Berufs- und 
Erwerbsfähigkeit sowie der Pflegebedürftigkeit 

- der intensivmedizinischen Basisvorsorgung. 
 

Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 
 

- Elektrokardiogramm 
- Ergometrie  
- Langzeit-EKG 
- Langzeitblutdruckmessung 
- spirometrische Untersuchungen der 

Lungenfunktion 
- Ultraschalluntersuchungen des Abdomens und 

Retroperitoneums einschließlich Urogenitalorgane 
- Ultraschalluntersuchungen der Schilddrüse 
- Doppler-Sonographien der Extremitäten 

versorgenden und der extrakraniellen Hirn 
versorgenden Gefäße 

- Punktions- und Katheterisierungstechniken 
einschließlich der Gewinnung von 
Untersuchungsmaterial 

- Infusions-, Transfusions- und Blutersatztherapie, 
enterale und parenterale Ernährung 

- Proktoskopie. 
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13.9 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und 
Rheumatologie 

(Rheumatologe/Rheumatologin) 
 

Weiterbildungsziel: 
 

Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der 
Facharztkompetenz Innere Medizin und Rheumatologie 
nach Ableistung der vorgeschriebenen 
Weiterbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte 
einschließlich der Inhalte der Basisweiterbildung. 
 

Weiterbildungszeit: 
 

72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1, davon 

• 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung 
im Gebiet Innere Medizin  
und 

• 36 Monate Weiterbildung in Rheumatologie, 
davon 
- 6 Monate Intensivmedizin, die auch während 

der Basisweiterbildung abgeleistet werden 
können 

- können bis zu 18 Monate im ambulanten 
Bereich abgeleistet werden. 

 

Werden im Gebiet Innere Medizin 
2 Facharztkompetenzen aus 13.1 und 13.2 erworben, so 
beträgt die gesamte Weiterbildungszeit mindestens 8 
Jahre. 
 

Weiterbildungsinhalt: 
 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten 
in 
 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Erkennung und konservativen Behandlung der 

rheumatischen Erkrankungen und Osteopathien 
sowie insbesondere der immunsupressiven und- -
modulatorischen medikamentösen Therapie 
entzündlich-rheumatischer Systemerkrankungen 
wie den Kollagenosen, den Vaskulitiden, den 
entzündlichen Muskelerkrankungen, den 
chronischen Arthritiden und 
Spondyloarthropathien und der speziellen 
Schmerztherapie rheumatischer Erkrankungen  

- der Verordnung und Funktionsüberprüfung von 
Orthesen und Hilfsmitteln bei rheumatischen 
Erkrankungen 

- der Indikationsstellung radiologischer 
Untersuchungen und Einordnung der Befunde in 
das Krankheitsbild 

- der Indikationsstellung, Methodik, Durchführung 
und Einordnung der Laboruntersuchungen von 
immunologischen Parametern in das Krankheitsbild 

- der interdisziplinären Indikationsstellung zu 
chirurgischen, strahlentherapeutischen und 
nuklearmedizinischen Behandlungsverfahren 

- der intensivmedizinischen Basisversorgung. 
 

 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 
 

- Sonographien des Bewegungsapparates 
einschließlich Arthrosonographien 

- lokale und intraartikuläre Punktionen und 
Injektionsbehandlungen 

- mikroskopische Differenzierung eines Ausstrichs, 
Tupf- und Quetschpräpartes von Organpunktaten 
einschließlich Untersuchung nach 
differenzierender Färbung und Zellzählung 

- rheumatologisch-immunologische Labordiagnostik 
einschließlich Synovialanalyse 

- Kapillarmikroskopie. 
- Osteodensitometrie 
 

Übergangsbestimmungen: 
 

Kammerangehörige, die eine Facharztanerkennung im 
Gebiet Innere Medizin, eine Schwerpunktbezeichnung 
der Inneren Medizin oder die Facharztbezeichnung 
Allgemeinmedizin besitzen, behalten diese bei. 
§ 20 Abs. 8 findet keine Anwendung. 
 

Kammerangehörige, die bei Inkrafttreten dieser 
Weiterbildungsordnung eine Weiterbildung im Gebiet 
Innere Medizin sowie deren Schwerpunkten oder in 
Allgemeinmedizin begonnen haben, können diese nach 
den Bestimmungen der bisherigen 
Weiterbildungsordnung abschließen und bis zum 31. 
Dezember 2011 bei der Ärztekammer die Zulassung zur 
Prüfung beantragen.  
 

Kammerangehörige, die eine Schwerpunktbezeichnung 
im Gebiet Innere Medizin besitzen, sind berechtigt, 
stattdessen die entsprechende Facharztbezeichnung 
nach dieser Weiterbildungsordnung zu führen. 
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